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Antrag des Abgeordneten Gredler.

^ie hohe Reichsversammlung wolle beschließen , daß kein Abgeordneter derselben wegen

Ansichten oder Aeußerungen , die er in seiner Eigenschaft , sei es in der Versammlung

selbst , oder in Ausschüssen , Sektionen , Abheilungen , bei Deputationen rc. rc. entwickelt

oder ausspricht, , von irgend Jemand , insbesondere von irgend einer wie immer Namen

habenden Behörde je zur Rede gestellt , oder wohl gar zur Verantwortung , Untersuchung

oder Strafe gezogen , ebenso während des Reichstages und der Reisen von und zu dem¬

selben ohne ausdrückliche Zustimmung der Reichstags -Versammlung , ausgenommen im

Falle seiner Ergreifung auf der That , gerichtlich verfolgt oder verhaftet werden könne.

Hievon ist natürlich die Zurecht - oder Ordnung -Verweisung eines Deputaten durch

den Vorsitzenden wegen Verletzung des der hohen Versammlung schuldigen Anstandes,

wegen persönlicher Ausfälle rc. rc. ausgenommen.
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